
Abschreiber im Nachhinein erwischt
Beitrag von „Bolzbold“ vom 14. April 2011 20:04

In NRW dürfen auch im Nachhinein, also nach der Prüfung festgestellte Täuschungen
sanktioniert werden.

Hier würde ich den Anscheinsbeweis anführen - den hatte ich anderenorts schon einmal erklärt.
Damit würde sich die Beweislast umkehren, d.h. die Schüler müssten nachweisen, dass sie
nicht getäuscht haben.

Gruß
Bolzbold
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